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Ggst.: Hotelanlage "Moar am Berg", Neumarkt
NEUBAU
VIVAMAYR Maria Woérth Kurhotel Besitz GmbH, Gregor
Rothschedl M.Sc.
gewerberechtliches Verfahren

OFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
DURCH ANSCHLAG

Die VIVAMAYR Maria Worth Kurhotel Besitz GmbH, Karl-Waldbrunner-Platz 1, 1210 Wien, hat bei der
Bezirkshauptmannschaft Murau im Umfang der vorgelegten Projektunterlagen um die gewerberechtliche
Genehmigung fiir einen Hotelbetrieb mit 72 Betten inkl. Hausinternem Restaurant und Spa-Bereich, sowie einem
Gesundheitsbetrieb am Standort Grundstiick Nr. 1052, KG 65301 Neumarkt in der Steiermark, angesucht.

Hieriiber wird im Sinne der §§ 40 bis 44 AVG, i.d.g.F., und der §§ 74 und 77 und 356 Abs. 1 der Gewerbeordnung
1994, i.d.g.F., die 6rtliche Erhebung und miindliche Verhandlung fiir

Mittwoch., den 13. Mai 2026.
um 9:30 Uhr,

mit der Zusammenkunft der Beteiligten in Berg 100, 8812 Mariahof, statt.

Als Beteiligter beachten Sie bitte, dass Sie, wenn Sie Einwendungen gegen den Gegenstand der Verhandlung nicht
spatestens am Tag vor Beginn der Verhandlung bei der Behdrde bekannt geben oder wéhrend der Verhandlung
vorbringen, insoweit Ihre Parteistellung verlieren.

Wenn Sie jedoch durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis verhindert waren, rechtzeitig
Einwendungen zu erheben und Sie kein Verschulden oder nur ein minderer Grad des Versehens trifft, konnen Sie
binnen zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses, das Sie an der Erhebung von Einwendungen gehindert hat,
jedoch spétestens bis zum Zeitpunkt der rechtskréiftigen Entscheidung der Sache, bei uns Einwendungen erheben.
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Diese Einwendungen gelten dann als rechtzeitig erhoben. Bitte beachten Sie, dass eine langere Ortsabwesenheit
kein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis darstellt.

Beteiligte konnen personlich zur miindlichen Verhandlung kommen, an ihrer Stelle einen Bevollméchtigten
entsenden oder gemeinsam mit ihrem Bevollméichtigen zu uns kommen.

Bevollmichtigter kann eine eigenberechtigte natiirliche Person, eine juristische Person, eine Personengesellschaft
des Handelsrechts oder eine eingetragene Erwerbsgesellschaft sein. Personen, die unbefugt die Vertretung anderer
zu Erwerbszwecken betreiben, diirfen nicht bevollméachtigt werden.

Der Bevollmichtigte muss mit der Sachlage vertraut sein und sich durch eine schriftliche Vollmacht ausweisen
kénnen. Die Vollmacht hat auf Namen oder Firma zu lauten.

Eine schriftliche Vollmacht ist nicht erforderlich,

— wenn es sich bei dem Bevollméichtigten um eine zur berufsméfBigen Parteienvertretung befugte Person - z.B.
einen Rechtsanwalt, Notar oder Wirtschaftstreuhidnder - handelt,

— wenn es sich bei den Bevollméchtigten um Familienmitglieder (bzw. Haushaltsangehorige, Angestellte,
Funktionédre von Organisationen), die uns bekannt sind, handelt und kein Zweifel an deren Vertretungsbefugnis
besteht,

— wenn Beteiligte gemeinsam mit ihren Bevollméchtigten zu uns kommen.

Die fiir das Verfahren eingereichten Pline und sonstigen Behelfe liegen bis zum Tag vor der
Augenscheinsverhandlung beim hiesigen Amt, Bahnhofviertel 7, Haus B, Zimmer Nr. 310, wahrend der
Amtsstunden (Montag bis Freitag von 08.00 bis 12.30 Uhr) zur Einsichtnahme durch Beteiligte auf.

Rechtsgrundlagen: §§ 40 bis 42 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes

Der Bezirkshauptmann i.V.

Mag. Florian Wallner, LL.M.
(elektronisch gefertigt)

Da S La n d Unterzeichner Land Steiermark
% St ; k Datum/Zeit-UTC | 2026-04-24T13:46:51+02:00
€i1ermar

Priifinformation Das elektronische Original dieses Dokumentes wurde
amtssigniert. Hinweise zur Prlifung dieser elektronischen
Signatur bzw. der Echtheit des Ausdrucks finden Sie unter
https://as.stmk.gv.at

8850 Murau - Bahnhofviertel 7 -UID: ATU37001007
Wir sind Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.30 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung fiir Sie erreichbar.
Bankverbindung: Kto-Nr.: 16600002188 bei der Steiermérkischen Bank und Sparkassen AG, BLZ 20815
IBAN: AT12 20815 16600002188, BIC: STSPAT2GXXX Datenschutzhinweise finden Sie unter https://datenschutz.stmk.gv.at
Sie erreichen uns mit den Steiermérkischen Landesbahnen (Bahn & Bus, Bahnhof Murau-Stolzalpe).



		2026-04-24T13:46:51+0200
	Land Steiermark
	Amtssignatur aufgebracht durch Rössler, L6BH-MU am 24.04.2026




